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Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem 

das Hochschülerschaftsgesetz 1973 
geändert wi rd 

Zu GZ BMWF 62 230/31-15/85 

Das Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung hat 

der Rektorenkonferenz den Entwurf eines Bundesgesetzes, 
mi t dem das Hochschülerschaftsgesetz 1973 geändert wird 

übermittelt. 

Die Rektorenkonferenz hat dazu in ihrer Sitzung des 

Präsidialausschusses am 11.12.1985 eine vorläufige Stellung

nahme beschlossen. Das Generalsekretariat der Rektoren

konferenz übermittelt beiliegend 25 Ausfertigungen dieser 

S tel I ungnahme . 

Bei lagen 

26/SN-203/ME XVI. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



ÖSTERREICHISCHE REKTORENKONFERENZ 

SCBOTTENGASSE 1 

TELEPHON 6306 Zz·o 

Stellungnahme 
der Österreichischen Rektorenkonferenz 

gemäß § 107 Abs. 3 UOG zum Entwurf eines 
Bundesgesetzes, mit dem das Hochschülerschaftsgesetz 1973 

geändert wird (BMWF GZ 62 320/31-35/85) 

Gegen den vorgelegten Entwurf werden keine grundlegenden 
Einwände erhoben. 
Was die Einzelbestimmungen anbelangt, ist zu § 17 Abs. 
des Entwurfs folgendes anzumerken: 
Das Verhäl tni s der Begri ffe "Ausgabenrahmen" , "Grund
sockelbetrag" und "Verwal tungsaufwand" zueinander ist 
in der genannten Bestimmung nicht hinreichend klar fest
gelegt. Umfaßt der der Hochschülerschaft bekanntzugebende 
Ausgabenrahmen einen vom Rektor bzw. der Quästur zu 
verwa I t enden Gesamtbet rag, der sich aus ei nem für a I I e 
Hochschülerschaften gleichen Grundsockelbetrag und einem 
(variablen) nach Maßgabe der Richtlinien der Kontroll

kommission zu bemessenden Betrag zusammensetzt, und 
ist dieser Gesamtbet rag aussch ließ li ch für die Erfü I I ung 
der dem Rektor gemäß § 17 Abs. 1 Satz 5 obi iegenden 
Aufgabe zu verwenden? Oder: Dient der Grundsockelbetrag 
der Bestreitung eines in Satz 5 nicht erwähnten Verwal
tungsaufwands (wenn ja, welchem?)? Ist dieser Betrag 
gar der Hochschülerschaft zu überweisen und im Rahmen 
deren Gebarung zu verwenden? Ungelöst erscheint im übrigen, 
wie eine Überschreitung der zugewiesenen Mittel durch 
zu hohen Telephon-, Strom- und Heizungsaufwand festge
stellt bzw. hintangehalten werden soll. 
Eine klare Regelung dieser Fragen erscheint unerläßI ich. 

H. P. Rill e. h. W. Kemmerl ing e. h. 
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